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§ 12

lnkraf tt reten/ Außerkraftt reten 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung m Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 

--�-� •. J,.t9.f}.� ..... ., Nh,111.t gtii•ii••ll i11.tul lsmku„g .c ............ m.2 ........ J außer Kraft. 

Soweit eine Beitragspflicht auf Grund früherer Satzungen entstanden ist, gelten 

diese Bestimmungen weiter. 

Bedesbach, den 1. Dezember 1988

gez. Ortsbürgermeister




